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Auf Grund des § 29 Absatz 2 Satz 1 des Laufbahngesetzes vom 
21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 9. Februar 2023 (GVBl. S. 30) geändert worden ist, ver-
ordnet die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 
im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen:

Artikel 1
Die Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung für den 

Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst vom 16. Feb-
ruar 2016 (GVBl. S. 62) wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Satz 2 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „Ra-

dikalisierungstendenzen zu erkennen und ihnen entgegenzutre-
ten sowie“ eingefügt.

2. In § 5 Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz werden nach dem Wort 
„Im“ die Wörter „dritten und“ eingefügt.

3. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Dienstkräfte“ die 

Wörter „zur Praxisanleitung“ eingefügt.
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Dienstvorgesetzteneigenschaft ergibt sich aus § 5 Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 2009 
(GVBl. S. 70), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
9. Februar 2023 (GVBl. S. 30) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Bei	 der	 Bezeichnung	 des	 Pflichtmoduls	 02	wird	 nach	
dem Wort „des“ das Wort „polizeilichen“ eingefügt.

bb)	Bei	der	Bezeichnung	des	Pflichtmoduls	07	werden	nach	
dem Wort „Menschenrechte“ die Wörter „und Öffentli-
ches Dienstrecht“ eingefügt.

b)	 In	Absatz	2	Nummer	2	wird	die	Bezeichnung	des	Pflicht-
moduls K 2 wie folgt gefasst:
„K 2    Aufgaben und Handlungsfelder spezieller Kriminalis-

tik“
5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Vorbereitungsdienst“ 
die Wörter „und dem Beamtenverhältnis auf Widerruf“ ein-
gefügt.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Sport- und Schießleistungsprüfungen im Rahmen des 

Moduls 15 können im Falle des Nichtbestehens bis zwei 
Wochen vor Ende des regulären Vorbereitungsdienstes mehr 
als einmal wiederholt werden. Die Ausbildungsleitung legt 
fest, wann Wiederholungsprüfungen abzulegen sind. Wer 
Sport- oder Schießleistungsnachweise nicht spätestens mit 
der letzten Prüfung vor dem Ende des Vorbereitungsdienstes 
erbringt, hat die Laufbahnprüfung endgültig nicht bestan-
den.“

c) In Absatz 6 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 25“ die Angabe 
„Absatz 1“ ergänzt.

6. In § 13 Absatz 1 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsdiens-
tes“ die Wörter „des Landes Berlin“ eingefügt.

7. § 15 Absatz 4 wird aufgehoben.
8. In § 16 Satz 3 Nummer 6 werden die Wörter „und die Entschei-

dung über die weiteren Konsequenzen einer Täuschungshand-
lung“ durch die Wörter „des endgültigen Nichtbestehens der 
Laufbahnprüfung“ ersetzt.

9. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Mit beratender Stimme können an den Sitzungen teil-
nehmen:
a) ein Mitglied des Gesamtpersonalrates der Polizeibehör-

de;
b) die Gesamtfrauenvertreterin der Polizeibehörde;
c) die Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten 

Menschen der Polizeibehörde.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prüfungsamtes kön-
nen zu den Sitzungen hinzugezogen werden. Anlassbezogen 
kann der Prüfungsausschuss weitere Personen zu den Sit-
zungen hinzuziehen.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.
10. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Weicht die Bewertung der Zweitkorrektorin oder des 
Zweitkorrektors von derjenigen der Erstkorrektorin oder des 
Erstkorrektors ab, haben diese einen Einigungsversuch zu 
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unternehmen. Können sie sich nicht auf eine gemeinsame 
Punktzahl einigen, ist als Bewertung des Moduls der arith-
metische Mittelwert der Einzelpunktzahlen bis auf zwei De-
zimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt.“

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Wird eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der von 

der Prüferin oder dem Prüfer oder vom Prüfungsamt fest-
gesetzten	Frist	eingereicht,	erhält	der	Prüfling	die	Note	un-
genügend. Die Feststellung trifft von Amts wegen das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. Fristen verlän-
gern sich automatisch um den Zeitraum der Verhinderung 
im Sinne von § 22 Absatz 1.“

11. § 22 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 erster Halbsatz werden nach dem Wort „Zeug-
nis“ die Wörter „dem Prüfungsamt“ eingefügt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Der ärztliche Nachweis ist dem Prüfungsamt spätestens 
am dritten Werktag nach dem versäumten Prüfungster-
min vorzulegen.“

cc) Satz 4 wird aufgehoben.
b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die entsprechende Feststellung trifft der Prüfungsaus-
schuss.“

12. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Bewertung wird durch die für die Modulprüfung be-
stellte Person vorgenommen.“

b) Absatz 5 Satz 4 wird aufgehoben.
13. In § 25 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Polizeivollzugs-

dienstes“ die Wörter „des Landes Berlin“ eingefügt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 2023 in Kraft.

Berlin, den 5. April 2023

Senatsverwaltung für Inneres,  
Digitalisierung und Sport

Iris  S p r a n g e r
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Verordnung
zur Änderung der Open Data Verordnung

Vom 18. April 2023

Auf Grund des § 13 Absatz 2 Satz 1 des E-Government-Gesetzes 
Berlin vom 30. Mai 2016 (GVBI. S. 282), das zuletzt durch Gesetz 
vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1122) geändert worden ist, ver-
ordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Open Data Verordnung 

In § 8 Absatz 2 Satz 1 der Open Data Verordnung vom 7. Juli 2020 
(GVBl. S. 622) wird das Wort „Wirtschaft“ durch das Wort „Digi-
talisierung“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. April 2023

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y
Regierende Bürgermeisterin

Iris  S p r a n g e r
Senatorin für Inneres,  

Digitalisierung und Sport
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	Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung für den Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst vom 5. April 2023
	Verordnung zur Änderung der Open Data Verordnung vom 18. April 2023




